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RATGEBER ERBEN | IHRE FRAGEN

Vererben will gelernt sein
Wie man sein Vermögen am besten an die Erben laeiiergibi, ist ein inicbiiges Tbema.

Dies zeigen die zab/reicben Fragen der Zeii/ape-Lesennnen and -Leser an die Experten.

Erbschafts- und Schenkungssteuern
Ich möchte meiner Tochter 50 000
Franken schenken. Ich wohne im Kanton
Freiburg, meine Tochter in Bern. Wo

muss meine Tochter Schenkungssteuern
bezahlen?
Erbschafts- und Schenkungssteuern wer-
den vom Kanton erhoben, in dem der
Schenker oder Erblasser seinen Wohn-
sitz hat. Einzig bei Liegenschaften ist

derjenige Kanton für die Erhebung der

Steuern zuständig, in dem die Immobilie
liegt. Mittlerweile haben die meisten
Kantone die Ehegatten und die direkten
Nachkommen von der Erbschafts- und

Schenkungssteuer befreit. Weil das auch
für den Kanton Freiburg gilt, muss Ihre
Tochter keine Steuern zahlen.

Meistbegünstigung Ehepartner
Wir haben einen erwachsenen Sohn.
Unser gesamtes Vermögen haben wir
während unserer Ehe angehäuft. Wir
leben im Güterstand der Errungen-
Schaftsbeteiligung. Wie können sich

mein Mann und ich gegenseitig so be-

günstigen, dass unser Sohn erst dann
erbt, wenn wir beide gestorben sind?

Nach den Bestimmungen der Errungen-
Schaftsbeteiligung bildet Ihr gesamtes
Vermögen Errungenschaft. Da Sie beide
weder Vermögen in die Ehe eingebracht
noch Vermögen geerbt haben, haben bei-
de kein Eigengut. Um sich gegenseitig zu
begünstigen, können Sie daher bei einem
Notar einen Ehevertrag aufsetzen lassen,
in dem geregelt wird, dass die gesamte
Errungenschaft dem überlebenden Ehe-

partner zugewiesen wird. Damit kommt
der Sohn erst dann zum Zuge, wenn bei-
de Elternteile gestorben sind.

Erbengemeinschaft
Wir (drei Geschwister) haben von un-
seren Eltern gemeinsam ein Grundstück
geerbt. Meine Schwester und ich möch-
ten das Grundstück schon seit längerer
Zeit verkaufen und den Erlös unter allen
drei Erben aufteilen. Unser Bruder aber
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wehrt sich dagegen, da erder Auffassung
ist, dass das Grundstück künftig stark an
Wert gewinnen wird. Reicht die Stirn-
menmehrheit nicht aus, um den Verkauf

zu erzwingen?
Für die Auflösung einer Erbengemein-
schaff braucht es einen einstimmigen
Entscheid. Wehrt sich nur ein Erbe da-

gegen, ist die Sache blockiert. Sie müssen
also weiterhin versuchen, Ihren Bruder
umzustimmen. Sonst bleibt nur der Gang

zum Richter.

Testament
Ich lebe zurzeit im Konkubinat, habe
zwei Geschwister, jedoch keine Nach-
kommen. Meine Eltern sind bereits
gestorben. In einem Testament habe ich
meinen Lebenspartner als Alleinerben
eingesetzt. Können meine beiden Ge-
schwister dieses Testament anfechten?

Nein, denn Geschwister gehören nicht
zu den pflichtteilgeschützten Erben. An-

spruch auf einen Pflichtteil haben nur
der Ehegatte, die direkten Nachkommen
und - falls keine Nachkommen vorhan-
den sind - die Eltern. Diesen Personen
steht zwingend ein vom Gesetz fest-

gelegter Anteil des Nachlassvermögens
zu (Pflichtteil), den man ihnen nicht ent-
ziehen kann. Damit das Testament aller-
dings nicht angefochten werden kann,
muss es rechtsgültig aufgesetzt werden.
Dafür muss es vollständig von Hand ver-
fasst, mit dem Datum der Errichtung und
der Unterschrift versehen sein.

Gesetzliche Erbfolge
Meine Frau ist schon seit längerer Zeit

gestorben. Ich habe zwei Kinder, die

mein Vermögen zu gleichen Teilen erben
sollen. Muss ich ein Testament auf-
setzen?
Sie müssen gar nichts tun, denn falls kein
Testament vorhanden ist, wird das Erbe
nach der gesetzlichen Regelung auf-

geteilt. Das Gesetz sieht genau die von
Ihnen gewünschte Aufteilung vor: Da

Sie allein stehend sind, geht Ihr gesamtes
Vermögen an Ihre beiden Kinder - und

zwar je zur Hälfte.

Nacherbschaft
Ich bin zum zweiten Mal verheiratet und
habe zwei Kinder aus erster Ehe. Zum
einen möchte ich meine jetzige Frau

finanziell gut absichern, zum anderen
aber verhindern, dass dieses Geld nach
ihrem Tod in die Hände ihrer Schwester
fällt und damit meinen Kindern aus
erster Ehe entzogen wird.
Sie können für die freie Quote, die in
Ihrem Fall drei Achtel beträgt, Ihre heu-

tige Frau im Testament als Vorerbin und
Ihre Kinder als Nacherben einsetzen. Da-

mit geht dieser Teil nach dem Tod Ihrer
Frau wieder an Ihre Kinder zurück. Da-

mit auch der Pflichtteil Ihrer Frau (zwei
Achtel) in Ihrer Familie bleibt und nicht
an Ihre Schwägerin übergeht, muss auch
Ihre Frau ein Testament aufsetzen und
darin festhalten, dass der Pflichtteil an
die Kinder zurückgeht.
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Das VZ ist ein unabhängiges Finanz-

dienstleistungsunternehmen. Es berät

Privatpersonen und Firmen in allen

Fragen zu Geldanlagen, Hypotheken,
Steuern, Versicherungen, Pensionie-
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